
Gemeinde / Landkreis / Zweckverband
1)

Zusammenstellung für das Jahr 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:

2)

durch Beschluss vom 22.03.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

Gemäß § 18 EigVO wird ein 2. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 aufgestellt.

1. Nachtrag 2018 Änderung 2. Nachtrag 2018

Es betragen

1. im Erfolgsplan in TEUR
 4) 

in TEUR
 4) 

in TEUR
 4) 

- die Erträge 58.068 -937 57.131

- die Aufwendungen 53.417 -262 53.155

- der Jahresgewinn 4.651 -675 3.976

- der Jahresverlust 0 0 0

2. im Finanzplan
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 7.449 -307 7.142

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -194.158 0 -194.158

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 186.250 0 186.250

3. Es werden festgesetzt
-

193.723 0 193.723

- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 0 0

- 5.700 0 5.700

4. Die Stellenübersicht weist unverändert 18 Stellen aus.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am: nicht erforderlich

Ort, Datum

Rostock, 17.05.2018 Ines Gründel

Verbandsvorsteherin

Eine rechtsaufsichtliche Zustimmung ist aufgrund des Fehlens von zustimmungspflichtigen Sachverhalten nicht erforderlich.

Der Wirtschaftsplan ist in der Zeit vom 15.11.2018 bis zum 23.11.2018 in der Geschäftsstelle des Verbandes, Carl-Hopp-Str. 1, 18069 Rostock,

zu den üblichen Geschäftszeiten öffentlich ausgelegt.

Im Internet unter www.wwav.de/bekanntmachungen am 13.11.2018 veröffentlicht.

Warnow- Wasser- und Abwasserverband

Warnow- Wasser- und Abwasserverband

Gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 5 WVG i.V.m. § 1 Abs. 2 WHVO M-V und § 18 EigVO hat die Verbandsversammlung

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf

der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung


